
Aktuelle Informationen:
Corona und die Folgen III

Webinar der TKP-Steuerberatungsgesellschaft
7. April 2020



Themen

•Hinweise zum Webinar

•Förderungen
- Landeshilfen durch die Nbank

•Hilfe durch die Bafa für Unternehmensberatung

•Hinweise der Stadt Cuxhaven zur Stundung der 
Gewerbesteuer

•Sonstige Hinweise

•Lösung der Allianz zur Betriebsschließungsversicherung

•Beantwortung von Fragen



Hinweise zum Webinar

•Das Webinar wird aufgezeichnet und veröffentlicht

•Die Chatfunktion ist ausgeschaltet

•Alle Umfragen sind anonym

•Für Fragen benutzen Sie die F&A Funktion– diese Fragen
werden wir (soweit möglich) zum Ende des Webinars
beantworten

•Sie können die Fragen von anderen Teilnehmern liken, so dass
wir erkennen können, welche Fragen von besonderem Interesse
sind

•Wenn Sie keinen Ton oder kein Videobild haben, liegt dieses an
Ihren Einstellungen im Rechner



Dozent NBank



Hilfsprogramme - Soforthilfen

Programme der Länder:

Niedersachsen

Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) wird ein Darlehen bis zu 50.000 EUR
ausgereicht. Ansprechpartner ist die Nbank (0% Zins, 2 Jahre tilgungsfrei, Laufzeit 10
Jahre, Zinsbindung 2 Jahre –danach erfolgt ein Zinsangebot für die restliche Laufzeit-,
jederzeit innerhalb der 2 Jahre rückzahlbar)

Zuschuss bis zu EUR 20.000 EUR für kleine Unternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten

Staffelung der Soforthilfe nach Betriebsgröße:

bis 5 Beschäftigte 3.000 Euro

bis 10 Beschäftigte 5.000 Euro

bis 30 Beschäftigte 10.000 Euro

bis 49 Beschäftigte 20.000 Euro



Hilfsprogramme - Soforthilfen

Hier drauf 

drücken!



Hilfsprogramme - Soforthilfen

Hier drauf 

drücken!

Grundvoraussetzung 

für den Zuschuss ?



Hilfsprogramme - Soforthilfen

Hier drauf 

drücken!

Richtlinie vom 31.03.2020 (Erl. des MW)



•Link zum Antragsformular: 
https://fms.bafa.de/BafaFrame/unternehmensberatung

•Das Kontrollkästchen muss aktiviert werden, damit das 
Formular ausgefüllt werden kann.

Hilfsprogramme – Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle

https://fms.bafa.de/BafaFrame/unternehmensberatung


•Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten müssen durch die 
Corona-Krise hervorgerufen worden sein.

Hilfsprogramme – Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle



•Tragen Sie ihre Unternehmensdaten ein

Hilfsprogramme – Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle



•Wählen Sie die folgende Leitstelle aus

•Tragen Sie unsere BAFA-ID ein und Mario Tutas als 
durchführenden Berater ein

Hilfsprogramme – Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle



•Eine Liste mit den verschiedenen 
Wirtschaftszweigklassifikationsnummern finden Sie unter:
https://www.destatis.de/static/DE/dokumente/klassifikat
ion-wz-2008-3100100089004.pdf

•Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an

Hilfsprogramme – Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle

https://www.destatis.de/static/DE/dokumente/klassifikation-wz-2008-3100100089004.pdf


•Die Daten Jahresbilanzsumme und Jahresumsatz finden 
Sie in ihrem letzten Jahresabschluss. 

•Bei der Anzahl der Beschäftigten ist die Anzahl der 
Vollzeitäquivalente anzugeben. 
Das Vollzeitäquivalent gibt an, wie viele Vollzeitstellen 
sich rechnerisch bei einer gemischten Personalbelegung 
mit Teilzeitbeschäftigten ergeben.

•Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an und wir teilen Ihnen 
die Werte mit.

Hilfsprogramme – Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle



•Kreuzen Sie anschließend die rot markierten Felder an 
und bestätigen Sie mit weiter.

Hilfsprogramme – Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle



•Sie gelangen jetzt zum Schritt Daten hochladen. Hier muss 
eine kurze Begründung , warum Sie von der Corona-
Pandemie betroffen sind im Format Pdf hochgeladen 
werden. Anschließend Sie hier ebenfalls mit weiter
bestätigen.

•Überprüfen Sie jetzt noch einmal die Angaben und 
bestätigen Sie mit weiter. 

•Jetzt können Sie den Antrag senden.

Hilfsprogramme – Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle



Hinweise der Stadt Cuxhaven

1. Für die Beantragung reicht ein formloser Antrag (gern zu Händen von Frau Hesse)

2. Vorauszahlungen können nur beim Finanzamt herabgesetzt werden

3. Im Antrag auf Stundung kurz darlegen, ob und wie man von der Krise betroffen ist
(z. B. das der Betrieb von der Allgemeinverfügung erfasst ist)

4. Bei unmittelbar getroffenen Steuerschuldnern wird auf Stundungszinsen und
Sicherheitsleistungen verzichtet



Sonstige Hinweise

1. Auch im Bereich der „MiniJobber“ ist die Gesetzgebung tätig geworden und es
gibt Erleichterungen. Wie sind diese Erleichterungen? Von 01. März 2020 bis
31.Oktober 2020 wird es nicht beanstandet, wenn der MiniJob den monatlichen
Verdienst von 450 EUR übersteigt. Es ist ein fünfmaliges Überschreiten der Grenze
erlaubt. Wann dürfen die 450 EUR überschritten werden?

Es muss sich um einen nicht vorhersehbaren Vorfall handeln.

Zum Beispiel, weil:
• ein anderer Arbeitnehmer erkrankt ist

• ein anderer Arbeitnehmer unter Quarantäne steht

• ein anderer Arbeitnehmer zu Hause bleiben muss, wegen Kinderbetreuung

Wichtig ist, die Mehrarbeit war nicht im Voraus vereinbart.

Es gibt keine Betragsmäßige Höchstgrenze. Dieses bedeutet, eine Minijobberin mit

„normalerweise“ 420 EUR Entgelt vertritt im April eine Vollzeitkraft im

Reinigungsservice und verdient 2.200 EUR.



Sonstige Hinweise

2. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können ihren Beschäftigten nun Beihilfen
und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 Euro steuerfrei
auszahlen oder als Sachleistungen gewähren. Erfasst werden
Sonderleistungen, die die Beschäftigten zwischen dem 1. März 2020 und dem
31. Dezember 2020 erhalten. Voraussetzung ist, dass die Beihilfen und
Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet
werden. Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen.
Andere Steuerbefreiungen und Bewertungserleichterungen bleiben hiervon
unberührt. Die Beihilfen und Unterstützungen bleiben auch in der
Sozialversicherung beitragsfrei.

3. Brüssel akzeptiert 100 Prozent Staatshaftung für „Kleinkredite“ bis zu TEUR
800. Die Bundesregierung hat folgende „Schnellkredite“ angekündigt: Bei
Unternehmen mit 11-50 Beschäftigten maximal TEUR 500 bzw. drei
Monatsumsätze und bei Unternehmen zwischen 50 und 250 Beschäftigten
maximal TEUR 800 bzw. drei Monatsumsätze. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre
und der Zinssatz 3%. Die Haftungsfreistellung beträgt 100% für die Banken
und die Voraussetzung ist lediglich eine gute Unternehmensbilanz in der
Vergangenheit. Eine genaue Definition erfolgt in den nächsten Tagen.



Dozent Betriebsunterbrechungsversicherung

Rafael Platek

Generalvertretung Allianz

Poststr.10 

27474 Cuxhaven

Tel.: 04721/665885



Beantwortung von Fragen…



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


